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I. Abschnitt: Allgemeiner Teil 
§ 1 Name, Sitz, Verband, Zugehörigkeit 
(1) Der Verein führt den Namen „Deutscher Collie-Club e.V.“, in Abkürzung „DCC“. Er ist in das Vereinsregister 

beim Amtsgericht Gießen eingetragen. 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Gießen. 
(3) Der Verein ist Mitglied im Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) e.V., der seinerseits Mitglied bei 

der Fédération Cynologique Internationale (FCI) ist. Der Verein und seine Mitglieder erkennen die jeweils 
gültigen Satzungen und Ordnungen des VDH und der FCI an. Entsprechendes gilt hinsichtlich der Be-
schlüsse des VDH-Vorstandes, der Mitgliederversammlungen und bezüglich der von der FCI vorgeschriebe-
nen Regelungen. Der Verein verpflichtet sich ferner, seine Satzung und seine Ordnungen denen des VDH 
binnen 24 Monaten nach Inkrafttreten der jeweiligen Änderungen anzugleichen, wenn nicht andere Fristen 
vorgeschrieben sind. Im Fall von Rechtsstreitigkeiten aus der Zugehörigkeit zum VDH wählt der Verein unter 
Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges den Verbandsrechtsweg. 

 
§ 2 Zweck 
(1) Der Verein versteht sich als Rassehunde-Zuchtverein im Sinne der Satzung des VDH. Zweck ist die Rein-

zucht der Rassen Collie Langhaar und Collie Kurzhaar nach dem bei der FCI hinterlegten (gültigen) Stan-
dards. Demgemäß fördert der Verein alle Bestrebungen, die der Erfüllung dieses Zwecks dienen. Dabei ist 
Grundlage die Erhaltung und Festigung dieses Rassehundes in seiner Rassereinheit, seinem Wesen, seiner 
Konstitution und seinem formvollendeten Erscheinungsbild. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Vorschriften über 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der §§ 51 ff AO. Der Satzungszweck wird insbesondere durch Förderung der 
Kleintierzucht nach Maßgabe des Absatzes 1 und mit den Mitteln des § 3 verwirklicht. Der Verein ist 
selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen 
nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und 
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Außerdem 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem gesetzten Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. 

 
§ 3 Mittel zum Zweck 
Als Mittel zur Durchsetzung des Satzungszwecks dienen insbesondere: 
1. Festsetzung der Zuchtordnung unter Beachtung der Mindestvoraussetzungen der VDH-Zucht-Ordnung 
2. Festsetzung einer Zuchtrichterordnung unter Beachtung der VDH-Mindestvoraussetzungen 
3. Führung und Herausgabe eines eigenen Zuchtbuches nach Maßgabe der VDH-Zuchtordnung sowie Einrich-

tung eines Zuchtbuchamtes. 
4. Bezug und Verbreitung der VDH-Zeitschrift ,,Unser Rassehund" sowie Herausgabe einer Vereinszeitschrift 
5. Unterstützung der Züchter durch Zuchtberatung und durch gesondert geschulte Zuchtwarte sowie Festset-

zung einer Zuchtwartordnung. 
6. Festsetzung einer Ausstellungsordnung unter Beachtung der VDH-Mindestvoraussetzungen 
7. Festsetzung einer Ehrenratsordnung 
8. Festsetzung einer Geschäftsordnung unter Beachtung der VDH-Mindestvoraussetzungen 
9. Einrichtung einer Welpennachweis-Stelle 
10. Einrichtung einer Geschäftsstelle 
11. Veranstaltung von Zuchtschauen sowie die Wahrnehmung der vom VDH ausgeschriebenen Zuchtschauen 

durch Anschluss von Sonderschauen 
12. Beachtung tierschutzrechtlicher Vorschriften bei der Zucht, Haltung und Pflege von Hunden 
13. Bekämpfung jeder Form des kommerziellen Hundehandels 
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14. Unterstützung von Jugend- und Erwachsenensportgruppen im Sinne der Hundesportziele gemäß den 
VDH/FCl-Bestimmungen 

15. Unterstützung von staatlich anerkannten Rettungshundestaffeln 
16. Förderung des allgemeinen Interesses am Collie 
17. Zusammenarbeit mit allen von der FCl anerkannten Collieclubs 
18. Festsetzung einer Gebührenordnung, die Bestandteil der Satzung ist. 
 
§ 4 Aufbau 
(1) Der Verein umfasst das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. 
(2) Der Verein gliedert sich in Landesgruppen. 
 
§ 5 Geschäftsjahr, Erfüllungsort 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Erfüllungsort ist der Sitz des Vereins. 
 
§ 6 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind: 
1. die Mitgliederversammlung 
2. der engere (gesetzliche) Vorstand 
3. der erweiterte Vorstand 
 
§ 7 Bindungswirkung 
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes sind für alle Mitglieder bindend, soweit sie 
nicht in Widerspruch mit dem Recht der FCl und/oder dem Recht des VDH stehen. 
 
II. Abschnitt: Mitgliedschaft 
§ 8 Allgemeines 
(1) Mitglied des Vereins kann jede geschäftsfähige Person werden. Minderjährige bedürfen der Einwilligung 

ihrer gesetzlichen Vertreter. 
(2) Auf dem Mitgliedsantrag muss mindestens der vollständige Name, Adresse EMail-Adresse (wenn vorhan-

den) undBankverbindung (wenn SEPA-Lastschrift-mandat erteilt werden soll) angegeben werden. Jedes 
Mitglied ist verpflichtet, Änderungen von Adresse, E-Mail und Bankverbindung unaufgefordert und unver-
züglich der Geschäftsstelle mitzuteilen oder selbstständig im internen Bereich der Club-Homepage än-
dern. 

(3) Das Mitglied verpflichtet sich, die Bestrebungen des Vereins zu fördern und die in der Satzung festgelegten 
Bestimmungen einzuhalten. Insbesondere die Beschlüsse der Organe zu befolgen und auch für sich den 
Vorrang des Verbandsrechts nach Maßgabe des §1 Absatz 3 anzuerkennen. Bei Verstößen gegen Satzun-
gen und Ordnungen finden §18 und § 49 Anwendung. 

 
§ 9 Anmeldung 
Die Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt bei der Geschäftsstelle des Vereins. Über den schriftlichen 
Aufnahme antrag entscheidet der Vorstand. Die Ablehnung eines Aufnahmeantrages bedarf keiner Begründung. 
Die Neumitglieder werden in einem Organ des DCC veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung auf der Webseite 
beginnt die 4-wöchige Einspruchsfrist. 
 
§ 10 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft wird erworben durch Aufnahme des Mitglieds. 
(2) Die Mitgliedschaft wird durch das Begrüßungsschreiben des Vorstandes bestätigt und beginnt mit der 

Zahlung des 1. Mitgliedsbeitrages zuzüglich Aufnahmegebühr. 
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§ 11 Ausschluss von der Mitgliedschaft 
(1) Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind ausnahmslos: 

1. Personen, die einer vom VDH oder der FCI entgegenstehenden Organisation auf dem Gebiet der  
Rassehundezucht oder des Hundesports angehören. 

      2. Hundehändler und deren Angehörige sowie Personen, die mit einem Hundehändler in eheähnlicher Ge-
meinschaft leben. 

(2) Nicht als Hundehändler gilt, wer als ordentlicher Züchter und Halter im Sinne der VDH-Satzung lediglich 
aus Gründen der Liebhaberei (Hobby) die Zucht und/oder Ausbildung nach kynologischen Grundsätzen 
betreibt und fördert. Dem steht die tierschutzrechtliche Verpflichtung zur Beantragung einer Genehmigung 
als Hundezüchter nicht entgegen. Züchter wie Halter, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, gelten als-
dem kommerziellen Hundehandel im Sinne dieser Satzung zugehörig. 

(3) Personen, von denen erst nach erfolgtem Beitritt bekannt wird, dass sie entweder bereits vor ihrem Beitritt 
oder danach zu dem ausgeschlossenen Personenkreis gehören, sind durch Streichung aus der Mitglieder-
liste zu entfernen. Ihnen steht der vereinsinterne Rechtsweg nicht zu. 

(4) Personen, die aus einem anderen Mitgliedsverein des VDH ausgeschlossen wurden, sind verpflichtet, die-
ses bei der Antragstellung anzuzeigen. Sie können erst Mitglied werden, wenn der frühere Mitgliedsverein 
binnen eines Monats nach schriftlicher Unterrichtung der Aufnahme nicht schriftlich widerspricht. Be-
schließt der Vorstand die Aufnahme des von einem anderen VDH-Mitgliedsverein ausgeschlossenen An-
tragstellers, hat er hiervon auch den früheren Mitgliedsverein zu unterrichten, der binnen eines Monats 
nach Zugang der Aufnahmemitteilung Gegenvorstellung zum VDH-Verbandsgericht erheben kann, das dann 
über den Aufnahmeantrag endgültig entscheidet. Sätze 1 bis 4 dieses Absatzes gelten entsprechend für 
den Fall, dass das Ausschlussverfahren vereins- bzw. verbandsrechtlich noch nicht abgeschlossen ist. § 11 
Abs. 3 gilt entsprechend für Personen, die sich unter Verletzung der Mitteilungspflicht nach Satz 1 und 5 
dieses Absatzes ihre Aufnahme in den Verein erschlichen haben. 

 
§ 12 Beitrag 
(1) Die Höhe des Eintrittsbeitrags und der Mitgliedsbeiträge werden von der Mitgliederversammlung fest-

gelegt. 
(2) Der Mitgliedsbeitrag wird fällig am 01. Januar eines jeden Geschäftsjahres. Er ist spätestens zum 31. März 

eines jeden Geschäftsjahres zu entrichten. 
 
§ 13 Beitragsbefreiung, Beitragsermäßigung 
(1) Ehrenmitglieder sind vom Beitrag befreit. 
(2) Einen ermäßigten Beitrag zahlen Familienangehörige von Mitgliedern. 
(3) Personen, die ihre Mitgliedschaft nach dem 30.09. eines jeden Geschäftsjahres erwerben, zahlen für die-

ses Geschäftsjahr den halben Beitrag. Die übrigen bei Aufnahme fällig werdenden Forderungen des Ver-
eins bleiben von dieser Regelung unberührt. 

 
§ 14 Ruhen der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft ruht, wenn ein Mitglied seinen Beitrag nicht innerhalb der in § 12 genannten Frist ge-

zahlt hat, von dem auf den Fristablauf folgenden Tag an. Während des Ruhens der Mitgliedschaft hat das 
Mitglied keinerlei Anspruch auf Leistungen des Vereins, insbesondere hat das Mitglied kein Stimmrecht, es 
darf sich in kein Amt wählen lassen und wird durch den engeren Vorstand von seinen Ämtern enthoben. 
Die Ämterenthebung bleibt für diese Wahlperiode bestehen. 

(2) Die Mitgliedschaft lebt wieder auf, wenn das Mitglied den Beitrag für das laufende Geschäftsjahr bezahlt 
hat. Die Ämterenthebung bleibt bestehen. 
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§ 15 Erlöschen der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt, Streichung oder Ausschluss, entrichtete Beiträge für das lau-

fende Kalenderjahr werden nicht zurückgezahlt. 
(2) Das Erlöschen der Mitgliedschaft führt zum Verlust aller von dem betroffenen Mitglied bekleideten Vereins-

ämter. 
 
§ 16 Erlöschen durch Austritt 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung. Diese ist zum Schluss eines jeden Kalenderjahres 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig und an die Geschäftsstelle des Vereins zu 
richten. 
 
§ 17 Erlöschen durch Streichung 
(1) Außer im Fall des § 11 Abs. 3 und 4 erfolgt die Streichung eines Mitglieds nur, wenn es Beitragsforderun-

gen oder sonstige Forderung en des Vereins nicht bis zum Ablauf des Geschäftsjahres, in dem die Ansprü-
che des Vereins fällig geworden sind, getilgt hat. 

(2) Im Fall des Abs. 1 erfolgt die Streichung zum Schluss des Geschäftsjahres. Im Fall der verbotenen Mit-
gliedschaft erfolgt die Streichung mit sofortiger Wirkung ab Kenntniserlangung durch den Vorstand. 

(3) Die Streichung erfolgt nach entsprechender Beschlussfassung und schriftlicher Weisung des Vorstandes. 
Der Anspruch des Vereins auf Geltendmachung seiner Forderungen wird durch die Streichung nicht be-
rührt. 

 
§ 18 Erlöschen durch Ausschluss 
(1) Der Ausschluss kann erfolgen: 

1. bei (schuldhafter) Verletzung des Vereins 
     2. bei schuldhafter Schädigung der Interessen und des Ansehens des Vereins 
(2) Die Vereinsinteressen schädigt insbesondere, wer an der Veranstaltung jedweder Art einer der FCI 

und/oder dem VDH entgegenstehenden Organisation teilnimmt; Entsprechendes gilt von demjenigen, der 
durch eine Handlung oder Unterlassung den Hundehandel fördert oder sonst wie unterstützt. 

(3) Ferner kann der Ausschluss erfolgen: 
     1. bei einem die Zucht schädigenden Verhalten innerhalb und/oder 
     2. außerhalb des Vereins; 
     3. bei schuldhaften Verstößen gegen die Zucht-, Zuchtrichterordnung und gegen Zuchtschaubestimmun-

gen; hierzu gehören auch Eingriffe am Hund, die über dessen natürliche Beschaffenheit und Anlage hin-
wegtäuschen sollen; 

     4. bei unsportlichem und vereinswidrigem Verhalten; hierzu gehören ungebührliches Verhalten gegenüber 
einem Amtsträger, einem Zuchtrichter, erhebliche Beleidigung oder haltlose Verdächtigung eines Mitglie-
des, beharrliche Störung des Vereinsfriedens, ungebührliche Kritik an Beschlüssen der Organe; 

     5. bei rechtskräftiger Verurteilung zu schweren, ehrenrührigen Strafen, auch wenn sie erst nach Erwerb der 
Mitgliedschaft bekannt werden; 

     6. bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz, insbesondere auch bei Verstößen gegen die Tierschutz-Hun-
deverordnung. 

(4) Der Ausschluss hat zu erfolgen: 
Wer einer Person, in Kenntnis ihrer Zugehörigkeit zu dem ausgeschlossenen Personenkreis nach § 11 Abs. 
1, Gelegenheit zur Zucht und/oder zur Benutzung des Zuchtbuches verschafft, ist auszuschließen. 
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III. Abschnitt: Mitgliederversammlung 
§ 19 Allgemeines 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussorgan des Vereins. 
(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Teilnehmerzahl. 
(3) Die Übertragung des Stimmrechts ist ausgeschlossen. 
 
§ 20 Einberufung der Mitgliederversammlung 
(1) Mindestens in jedem zweiten Jahr muss die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Die Einberu-

fung erfolgt unter Angabe des Versammlungsortes, der Zeit und der Tagesordnung im vereinseigenen Organ 
(Clubzeitschrift), per E-Mail, über die offizielle Homepage oder schriftlich per Post mindestens vier Wochen 
vor der Versammlung. Bei Einladung über E-Mail erhalten Mitglieder, die nicht über eine E-Mail-Adresse 
verfügen, die Einladung per Post. Bei schriftlicher Einladung gilt das Datum des Poststempels für die Ein-
haltung der Frist. Insbesondere bei Änderungen (z.B. von Ort oder Zeit) oder Absage der Mitgliederver-
sammlung wird der Kommunikationsweg über die offizielle Homepage des Clubs festgelegt, die 
Mitteilungen werden unter „Aktuell“ veröffentlicht. Für den Erhalt der Informationen ist jedes Mitglied ei-
genverantwortlich. Für die schriftliche Einladung gilt die letzte bekannte postalische Adresse oder E-Mail-
Adresse des Mitgliedes. Bei E-Mail und Homepage gilt die Einladung am Tag nach dem Versand/der 
Veröffentlichung als zugestellt. Bei Clubzeitschrift und Briefpost gilt die Einladung am dritten Tag nach der 
Einlieferung bei der Post als zugegangen. Die Einladungen werden an die von den Mitgliedern übermittel-
ten Adressen versandt. 

(2) Jedes Mitglied, das an der Mitgliederversammlung teilnehmen möchte, sollte sich spätestens 14 Tage vor 
der Mitgliederversammlung schriftlich (per E-Mail oder Post) bei der Geschäftsstelle anmelden.  

 
§ 21 Anträge 
(1) Anträge zur Mitgliederversammlung sind spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung in schriftlicher Form 

beim Vorstand des Vereins einzureichen. Der Vorstand kann noch während der Versammlung Dringlichkeits-
anträge einbringen, über deren Zulassung die Mitgliederversammlung entscheidet. Über Anträge auf Ergän-
zung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließen ebenfalls die 
Mitglieder durch einfache Mehrheit. 

(2) Anträge auf Satzungsänderung sowie Anträge auf Abberufung oder Neuwahl von Vorständen können wäh-
rend der Mitgliederversammlung nicht gestellt werden. Satzungsänderungen, Anträge auf Änderungen der 
erlassenen Ordnungen und Bestimmungen des Vereins sowie auf Änderung der Beitragshöhe sind nur 
möglich, wenn den Mitgliedern mit der Tagesordnung zugleich auch die Texte der beabsichtigten Satzungs-
änderungen und Änderungen der erlassenen Ordnungen so wie der beabsichtigten neuen Beitragshöhe 
bekannt gegeben worden sind. 

 
§ 22 Leitung, Durchführung 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsit-

zenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die 
Versammlung den Leiter. Bei Wahlen muss die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges einem 
Wahlausschuss übergeben werden. Der Wahlausschuss setzt sich zusammen aus einem Wahlleiter und 
zwei Wahlhelfern, die mit einfacher Mehrheit gewählt werden. Nach der Wahl übernimmt der neue Vorstand 
die Versammlungsleitung. 

(2) Alle Punkte der Tagesordnung sind zu behandeln. 
(3) Der Ablauf der Mitgliederversammlung bestimmt sich nach einer zu beschließenden Geschäftsordnung. 
 
§ 23 Besondere Zuständigkeit 
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Zur besonderen Zuständigkeit der Mitgliederversammlung gehören: 
1. Entgegennahme der Geschäftsberichte und sonstigen Erklärungen; 
2. Bericht des Kassenwartes; 
3. Bericht der Kassenprüfer; 
4. Berichte der Mitglieder des erweiterten Vorstandes; 
5. Entlastung des Vorstandes; 
6. Wahl des engeren Vorstandes; 
7. Wahl des Ausstellungswartes, des Pressewartes, des Tierschutzbeauftragten,  

des Zuchtrichterobmanns und des Ausbildungswartes; 
8. Wahl der zwei Kassenprüfer und ihrer Stellvertreter; 
9. Wahl des Ehrenrates, bestehend aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern.  

Der Vorsitzende muss Volljurist sein; 
10. Satzungsänderungen und Änderungen der Ordnungen; 
11. Beschlussfassung über gestellte Anträge; 
12. Festsetzung des Beitrages sowie Verabschiedung einer umfassenden  

Gebühren- und Spesenordnung; 
13. Genehmigung von vorläufigen Anordnungen und Maßnahmen  

des Vorstandes. 
 
§ 24 Abstimmung 
(1) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen bleiben daher außer Acht. Zur Änderung der Sat-
zung ist jedoch eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen erforderlich. Sämtliche Ordnungsände-
rungen bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Änderung des Vereinszwecks 
kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder erfolgen. Die Auflösung des Vereins kann nur mit 4/5 der gülti-
gen, abgegebenen Stimmen erfolgen. 

(2) Abstimmungen erfolgen durch Abgabe des Handzeichens, sofern nicht die Satzung etwas anderes vorsieht 
oder die Mitgliederversammlung etwas anderes beschließt. 

 
§ 25 Versammlungsprotokoll 
(1) Die Mitgliederversammlung bestimmt den Protokollführer auf Vorschlag des engeren Vorstandes. 
(2) Der Versammlungsverlauf unter Berücksichtigung aller Punkte der Tagesordnung, die gestellten Anträge, 

die gefassten Beschlüsse, die Namen der Teilnehmer sowie Ort und Zeit der Versammlung sind im Ver-
sammlungsprotokoll festzuhalten. Bei Satzungsänderungen und Änderungen von Ordnungen des DCC ist 
der genaue Wortlaut anzugeben und der VDH von den Änderungen unverzüglich zu benachrichtigen. Das 
Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 

 
§ 26 Außerordentliche Mitgliederversammlung 
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muss einberufen 
werden, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die Einberufung von 1/3 aller Mitglieder 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung gelten die §§ 19–25 entsprechend. 
 
IV. Abschnitt: Der Vorstand 
§ 27 Gesetzlicher (engere) Vorstand, Vertretungsbefugnis 
(1) Der gesetzliche (engere) Vorstand im Sinne des § 26 Abs. 1 BGB) besteht aus: 

• dem Ersten Vorsitzenden (Vorsitzenden), 
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• dem zweiten Vorsitzenden (stellvertretenden Vorsitzenden), 
• dem Zuchtleiter, 
• dem Kassenwart. 

(2) Der gesetzliche (engere) Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich (§ 26 BGB). Je zwei 
Vorstandsmitglieder, darunter der 1. oder 2. Vorsitzende, vertreten den Verein. 

 
§ 28 Der Engere Vorstand 
(1)  Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden, bei 

dessen Verhinderung oder Weigerung von dem nach 2. Vorsitzenden, schriftlich, telefonisch, per Fax oder 
Mail einberufen werden. In diesem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. 

(2) Der Vorstand kann jedoch auch nach schriftlicher und fernmündlicher Verständigung Beschlüsse fassen, 
falls kein Vorstandsmitglied ausdrücklich Erörterung und Beschlussfassung auf einer Vorstandssitzung be-
antragt. 

(3) Der zur Vorstandssitzung einberufene Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglie-
der, darunter der Vorsitzende oder der zweite Vorsitzende, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung ent-
scheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Entsprechendes gilt, wenn im schriftlichen 
Verfahren (Abs. 4) abgestimmt wird. 

(4) Die Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der zweite Vorsitzende. Bei jeder Vor-
standssitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, in der alle Beschlüsse wortgetreu festzuhalten sind; die 
Niederschrift hat zudem Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer und das Abstim-
mungsergebnis zu enthalten 

(5) Fahrkosten, Übernachtungskosten, Verpflegungskosten (alternativ Tagespauschale 35,-€) und Seminar-
kosten, die mit dem Amt im engeren Vorstand verbunden sind, werden vom Club getragen. Mitglieder des 
Engeren Vorstandes dürfen kostenfrei ihren Zwingereintrag, sowie einmal jährlich eine ganzseitige Anzeige 
im „CollieJournal“ schalten. Des weiteren darf der Engere Vorstand auch Mitgliedern für außergewöhnliche 
Unterstützung, z. B. beim „CollieJournal“ oder der allgemeinen Vereinsarbeit, kostenlose Anzeigen im  
„CollieJournal“ ermöglichen. Vorschläge hierfür dürfen auch von dem erweiterten Vorstand gemacht  
werden. 

 
§ 29 Aufgaben des Engeren Vorstandes 
(1) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins; er ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit 

sie nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Auf-
gaben: 

     1. Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnungen; 
     2. Einberufung der Mitgliederversammlung; 
     3. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 
     4. Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr; Buchführung; Erstellung eines Jahreberichts; 
     5. Beschlussfassung über Aufnahme und Streichung von Mitgliedern; 
     6. die Einberufung von Kommissionen und Ausschüssen; 
     7. die Ernennung und Abberufung von Spezialzuchtrichtern und Zuchtwarten; 
     8. die Ausführung und Vollstreckung der Beschlüsse des Ehrenrates; 
     9. die Verleihung von Auszeichnungen; 
     10. Bestellung des Zuchtbuchführers; 
     11. Bestellung eines Leiters der Geschäftsstelle, sofern nicht der Vorsitzende diese Funktion übernimmt; 
     12. der Erlass von Geschäftsordnungen für Kommissionen, Referenten, Ausschüsse, Amtsträger und sons-

tige Zwecke, soweit nicht hierzu nach der Satzung die Mitgliederversammlung berufen ist; 
     13. die Bestellung von Ausschüssen für besondere Zwecke vorbehaltlich der Bestätigung durch die Mit-
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gliederversammlung; 
     14. Verhängung von Zuchtverbot und Zuchtbuchsperre; 
     15. Verhängung von befristetem oder dauerndem Verbot der Tätigkeit als Zuchtrichter. 
 
§ 30 Vorläufige Anordnungen und Maßnahmen 
(1) Der Vorstand ist befugt, vorläufige Anordnungen und Maßnahmen zu treffen, die der Mitgliederversamm-

lung obliegen. Hierzu gehören notwendige Änderungen der verschiedenen Clubordnungen. Entsprechendes 
gilt, soweit Angleichungen an die VDH-Satzung und VDH-Ordnungen nach § 1 Abs. 3 erforderlich sind. 

(2) Die vorläufigen Maßnahmen und Anordnungen bedürfen zu ihrer endgültigen Wirksamkeit der nachträgli-
chen Genehmigung durch die nächste Mitgliederversammlung. 

(3) Vom Vorstand beschlossene vorläufige Änderungen der vorgenannten Ordnungen sind dem VDH unverzüg-
lich bekannt zu geben. 

 
§ 31 Erweiterter Vorstand 
(1) Der erweiterte Vorstand besteht aus: 

• dem engeren Vorstand; 
• dem Zuchtrichterobmann; 
• dem Ausstellungswart; 
• dem Pressewart; 
• den 1. Vorsitzenden der Landesgruppen oder dessen Vertreter(n), 
• dem Ausbildungswart 

(2) Die Sitzungen des erweiterten Vorstandes haben mindestens alle zwei Jahre, auf jedem Fall aber im Kalen-
derjahr einer ordentlichen Mitgliederversammlung, stattzufinden. Für den erweiterten Vorstand werden für 
die erweiterten Vorstandssitzungen Fahrkosten, Übernachtungskosten (anteilig) und Verpflegungskosten 
während der Sitzung vom Club getragen. Über die erweiterte Vorstandssitzung ist eine Niederschrift auf-
zunehmen, die Ort, Zeit der Vorstandssitzung, Zahl der Teilnehmer, die gefällten Beschlüsse und das Ab-
stimmungsergebnis enthalten muss. 

 
V. Abschnitt: Wahlen 
§ 32 Allgemeines 
(1) Amtsträger des Vereins werden nach den folgenden Vorschriften dieses Abschnitts gewählt, soweit sich aus 

der Satzung nichts anderes ergibt. Amtsträger müssen Mitglied des Vereins sein. 
(2) Die Amtszeit ist zeitlich begrenzt. Wiederwahl ist jedoch zulässig. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Amts-

trägers mit begrenzter Amtszeit (Amtsträger des erweiterten Vorstandes und des Landesgruppen-Vorstan-
des) hat sobald wie möglich eine Neuwahl für die noch ausstehende Amtszeit zu erfolgen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt kann der Vorstand ein anderes Vereinsmitglied kommissarisch mit dem Amt betrauen, soweit 
nicht § 33 Abs. 1 entgegensteht. 

 
§ 33 Wahl des Vorstandes 
(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren, vom Tage der Wahl ange-

rechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist ein-
zeln und geheim zu wählen. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, hat bei 
der nächstmöglichen Mitgliederversammlung eine Neuwahl des Vorstandsamtes für die noch ausstehende 
Amtszeit zu erfolgen. Bis dahin wird das Amt kommissarisch von einem anderen Vorstandsmitglied über-
nommen. 

 
(2) Die Wahl wird beaufsichtigt und durchgeführt von einem Wahlausschuss, bestehend aus einem Wahlleiter 
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und zwei Wahlhelfern. Der Wahlausschuss wird von der Mitgliederversammlung bestimmt. 
 
§ 34 Wahl der Mitglieder des Ehrenrates 
(1) Die Mitglieder des Ehrenrates werden für die Dauer von vier Jahren gewählt. 
(2) Der Ehrenrat setzt sich wie folgt zusammen: 

• Vorsitzender (muss Volljurist sein) 
• 1. Zwei Beisitzern 
• 2. Zwei Ersatz-Beisitzern (1. Ersatz-Beisitzer und 2. Ersatz-Beisitzer) 

(3) Tritt der Vorsitzende des Ehrenrates zurück, ist der Ehrenrat aufgelöst und muss bei der nächsten Ver-
sammlung komplett neu gewählt werden. Tritt einer der Beisitzer zurück, rücken die Ersatz-Beisitzer in der 
Reihenfolge ihrer Wahl nach. 

(4) Mitglieder des Ehrenrates dürfen kein Amt im erweiterten Vorstand innehaben. 
 
§ 35 Wahl der Zuchtrichterkommission 
(1) Die Mitglieder der Zuchtrichterkommission werden für die Dauer von vier Jahren gewählt. 
(2) Die Zuchtrichterkommission besteht aus dem Zuchtrichterobmann und zwei Beisitzern. 
(3) Der Vorsitzende sowie die beiden Beisitzer müssen im Besitz eines gültigen VDH-Richterausweises sein 

und als Lehrrichter zugelassen sein. 
(4) Kann die Zuchtrichterkommission auf Grund von Absatz 3 nicht bestellt werden, obliegt die Zulassung, 

Ausbildung und Schulung der Zuchtrichteranwärter dem VDH. 
 
§ 36 Wahl der Kassenprüfer 
(1) Für die Dauer von vier Jahren werden zwei Kassenprüfer und ihre beiden Stellvertreter (1. Stellvertreter 

und 2. Stellvertreter) gewählt. 
(2) Bei Beendigung der Amtsperiode des Vorstandes scheidet der länger in diesem Amt befindliche, zustän-

dige Kassenprüfer aus, um durch einen neu gewählten ersetzt zu werden. Soweit der Stellvertreter des 
ausscheidenden Kassenprüfers dessen Amt nicht vertreten hat, ist seine Wahl zum Kassenprüfer oder 
seine Wiederwahl zum stellvertretenden Kassenprüfer möglich. 

(3) Kassenprüfer dürfen nicht Angehörige eines Mitgliedes des engeren Vorstandes sein, noch dürfen sie mit 
einem solchen in ehelicher, eheähnlicher oder sonstiger Wohngemeinschaft leben. 

(4) Kassenprüfer dürfen kein Amt im erweiterten Vorstand innehaben. 
 
§ 37 Wahl per Handzeichen 
Mit Ausnahme der Mitglieder des engeren Vorstandes können die übrigen Amtsträger per Handzeichen gewählt 
werden. 
 
VI. Abschnitt: Landesgruppen 
§ 38 (Stellung und Aufgabe der Landesgruppen) 
Durch Beschluss des erweiterten Vorstandes können Landesgruppen gebildet, in ihren Grenzen festgelegt und 
auch aufgelöst werden. So gebildete Landesgruppen führen den vom erweiterten Vorstand festgelegten 
Namen: sie sind rechtlich unselbständige Untergliederungen des Vereins. Sie haben die Aufgabe, in ihrem re-
gionalen Bereich die Interessen des Vereins wahrzunehmen. Die Landesgruppen haben weiterhin die Aufgabe,  
Spezial Rassehunde-Ausstellungen (SRA) in ihrem Gebiet auszurichten. Diese sollten einmal jährlich, müssen 
aber mindestens im zweijährigen Rhythmus stattfinden. Ausnahmen müssen vom engeren Vorstand genehmigt 
werden. Im Falle der Auflösung oder bei Grenzänderungen bestimmt der erweiterte Vorstand die Verteilung et-
waig vorhandener Geldmittel sowie sonstige Nachfolgefragen. 
§ 39 Grenzen der Landesgruppen 
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Die regionale Abgrenzung einer Landesgruppe wird vom erweiterten Vorstand festgelegt. Die Grenzen einer 
Landesgruppe müssen nicht mit den Grenzen eines Bundeslandes übereinstimmen. 
 
§ 40 Mitglieder der Landesgruppen 
Jedes inländische Mitglied hat einer Landesgruppe anzugehören. Dies ist in der Regel die Landesgruppe, in 
deren Gebiet sein Wohnsitz liegt. Ausländische Mitglieder können einer LG angehören. Der Wechsel einer Lan-
desgruppe ist mit Zustimmung des Landesgruppenvorsitzenden der aufnehmenden Landesgruppe möglich. 
Der Landesgruppenvorsitzende der abgebenden Landesgruppe wird von der Mitgliederverwaltung über den 
Wechsel informiert. 
 
§ 41 Finanzierung 
Die Landesgruppen werden vom Club durch Beitragsanteile finanziert. Die Zuweisung erfolgt nur für Mitglieder, 
deren Jahresbeitrag beim Verein eingegangen ist. Zusätzliche Beiträge dürfen die Landesgruppen nicht erhe-
ben. Die Landesgruppen verwalten die ihnen vom Club überlassenen Beitragsanteile und andere verein-
nahmte Gelder sowie vorliegende Vermögenswerte stellvertretend für den Club. Dem gesetzlichen Vorstand 
obliegt die Aufsichts- und Weisungsbefugnis. Die Landesgruppen sind verpflichtet, einen Jahresabschluss zum 
31.12. eines jeden Jahres dem gesetzlichen Vorstand bis spätestens 01. März des Folgejahres vorzulegen. 
 
§ 42 Engerer Landesgruppenvorstand 
(1  Der engere Landesgruppenvorstand besteht aus: 

• 1. Vorsitzender 
• 2. Vorsitzender 
• Kassenwart 

(2) Dieser engere Landesgruppenvorstand ist dem Verein für die ordnungsgemäße Führung der Geschäfte ver-
antwortlich. Er ist zu rechtsgeschäftlichem Handeln mit dem VDH-Landesverband seines Bereiches befugt. 

 
§ 43 Erweiterter Landesgruppenvorstand 
Der erweiterte Landesgruppenvorstand besteht aus dem engeren Vorstand und kann um folgende Ämter er-
gänzt werden: 
• Ausstellungswart 
• Schriftführer 
 
§ 44 Sitzungen 
Für die Durchführung der Sitzungen des Vorstandes gelten die Vorschritten des § 28 Abs. 3 bis 6 entspre-
chend. 
 
§ 45 Wahl der Amtsträger 
Für die Wahl der Amtsträger gelten die Vorschriften der §§ 32, 33, 37, 38 entsprechend. Die Mitglieder des 
engeren Landesgruppenvorstandes bedürfen der Bestätigung durch den engeren Vorstand des Vereins. Erst 
nach Vorliegen dieser Bestätigung sind sie zu wirksamem Handeln befugt. 
 
§ 46 Abberufung von Amtsträgern 
Die Landesgruppenversammlung kann von ihr gewählte Amtsträger abberufen, wenn die Tagesordnung dieses 
vorsieht.  
Die Mitglieder des engeren Landesgruppenvorstandes können auch vom engeren Vorstand des Vereins abbe-
rufen werden. Dieser kann für die Übergangszeit einen kommissarischen Landesgruppenvorsitzenden einset-
zen, dessen Aufgabe es ist, die Neuwahl des Landesgruppenvorstandes durchzuführen.  
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Bis zu diesem Zeitpunkt ist der kommissarische Vorsitzende auch zu allen Handlungen berechtigt, die einem 
gewählten Landesgruppenvorstand zukommen. 
 
§ 47 Ordentliche Mitgliederversammlung 
Die ordentliche Hauptversammlung der Landesgruppe ist das oberste Beschlussorgan der Landesgruppe. Die 
Einberufung und Durchführung ergibt sich aus der entsprechenden Anwendung der §§ 19 bis 22, 24, 25.  
Sie ist zuständig für die Entgegennahme der Geschäftsberichte und sonstigen Erklärungen, der Rechnungs-
legung und des Berichts der Kassenprüfer und der Entlastung des Vorstandes.  
Sie hat die Aufgabe den engeren und den erweiterten Landesgruppenvorstand, Kassenprüfer und ggfs. die 
Mitglieder von Ausschüssen zu wählen. 
 
§ 48 Außerordentliche Mitgliederversammlung 
Die Vorschrift des § 26 gilt entsprechend. 
 
VII. Abschnitt: Vereinsstrafen 
§ 49 Vereinsstrafen 
(1) Bei schuldhafter Verletzung der DCC-Satzung und -Ordnungen, der Mindesthaltungsbedingungen sowie der 

Nichtbefolgung von Weisungen der Vereinsorgane kann auf folgende Ordnungsmaßnahmen erkannt wer-
den: 
• Verwarnung 
• Verweis 
• Strafen gemäß den Ordnungen 
• Geldbuße bis zu 2.500,00 EUR 
• Zuchtverbot für bestimmte Hunde auf Zeit oder auf Dauer 
• Sperrung des Zuchtbuches 
• Ausstellungssperre auf Zeit oder auf Dauer 
• Anordnung auf Ruhen eines Vereinsamtes bis zur nächsten Mitgliederversammlung 

(2) Die in Abs. 1 aufgezählten Ordnungsmaßnahmen können auch nebeneinander verhängt werden. 
(3) Zuständig für die Verhängung einer Vereinsstrafe ist der engere Vorstand mit Ausnahme des Ausschlusses 

aus dem Verein. Hierüber entscheidet der erweiterte Vorstand. 
(4) Die Entscheidung des engeren oder erweiterten Vorstandes ist mit der Berufung anfechtbar. Bis zur Ein-

richtung einer unabhängigen Ehrengerichtsbarkeit nach Maßgabe der VDH-Satzung richtet sich dieses Ver-
fahren nach der Satzung des VDH sowie nach der Verbandsgerichtsordnung des VDH. 

(5) Mit der Einrichtung einer unabhängigen Ehrengerichtsbarkeit nach Maßgabe der Satzung des VDH richtet 
sich das Ehrenratsverfahren nach einer von der Mitgliederversammlung zu beschließenden Ehrenratsord-
nung, die ihrem wesentlichen Inhalt nach der Verbandsgerichts-Ordnung des VDH nachgebildet ist und die 
neben der eigentlichen Verfahrensgestaltung auch Bestimmungen zur Wiedereinsetzung, Wiederaufnahme, 
Vollstreckung, zum Gnadenerweis, zur Akteneinsicht und Aktenaufbewahrung, über Art und Umfang der 
Verfahrenskosten, zur Kostenfestsetzung und zur Verpflichtung zur Vorschusszahlung enthält. 

 
VIII. Abschnitt: Ehrenrat 
§ 50 Ehrenrat 
(1) Die Zusammensetzung des Ehrenrates und die Wahl seiner Mitglieder ergeben sich aus § 34. 
(2) Der Ehrenrat ist auch zur Entscheidung in anderen Streitfällen zuständig. 
(3) Die Mitglieder des Ehrenrates erhalten keine Vergütung für ihre Tätigkeit, jedoch Ersatz der Aufwendungen 

für ihre notwendigen Auslagen gemäß der durch den Vorstand festgelegten Spesensätze. Entsprechendes 
gilt für die Erstattung von Auslagen der Zeugen und Sachverständigen und anderer vom Ehrenratsvorsit-
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zenden zur Durchführung des Ehrenratsverfahrens herangezogener Personen. Verfahrenskosten sind in ent-
sprechender Anwendung der §§ 91, 91a, 92, 93, 95, 96, 97 Abs. 1 und 2, 98, 100 der Zivilprozessord-
nung (ZPO) von den Parteien des Ehrenratsverfahrens zu tragen. Eine Anfechtung der Kostenentscheidung 
findet nicht statt, wenn nicht gegen die Entscheidung in der Hauptsache Rechtsmittel eingelegt wird. Ent-
sprechendes gilt hinsichtlich der Streitwertfestsetzung. 

(4) Zulässigkeitsvoraussetzung für die Anrufung des Verbandsgerichts des VDH ist in jedem Fall die Zahlung 
eines Kostenvorschusses, der der Höhe nach durch die VDH-Verbandsgerichtsordnung bestimmt wird.  
Zulässigkeitsvoraussetzung für die Anrufung des Ehrenrates des Vereins ist die Zahlung eines Kostenvor-
schusses in Höhe von EUR 1.000,00; das gilt allerdings nicht, wenn der Vorstand des Vereins den Ehren-
rat des Vereins anruft. 

 
§ 51 Unabhängigkeit/Vollstreckung 
(1) Die Mitglieder des Ehrenrates sind in ihrer Entscheidung unabhängig. Sie sind in Disziplinarangelegenhei-

ten (Vereinsstrafen) an die gestellten Anträge nicht gebunden. 
(2) Rechtskräftige bzw. unanfechtbare Entscheidungen des Ehrenrates sind vom Vorstand zu vollstrecken. 
 
§ 52 Berufung 
Soweit nach dieser Satzung gegen die Entscheidungen des engeren oder erweiterten Vorstandes Berufung 
möglich ist, ist die Berufung innerhalb eines Monats nach Zustellung der schriftlich abgefassten Entscheidung 
einzulegen und der entsprechende Kostenvorschuss fristgerecht einzuzahlen. Zur Zulässigkeit der Berufung ge-
hört der Nachweis, dass innerhalb der Berufungsfrist der für das Berufungsgericht erforderliche Kostenvor-
schuss eingezahlt ist. 
 
§ 53 Bekanntmachung, Veröffentlichung 
Rechtskräftige/unanfechtbare Entscheidungen des Vorstandes sind nach Maßgabe des Vorstandes in der Ver-
einszeitung bekannt zu machen bzw. zu veröffentlichen. Eine Anrufung der ordentlichen Gerichte steht der Be-
kanntmachung und Veröffentlichung nicht entgegen. 
 
IX. Abschnitt: Vereinsvermögen 
§ 54 Verwaltung 
(1) Das Vereinsvermögen wird vom Kassenwart verwaltet. 
(2) Die Bestimmung über die Verwendung des Vereinsvermögens trifft der Vorstand, soweit die Mitgliederver-

sammlung nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt. Der Vorstand ist der Mitgliederversammlung zur Re-
chenschaft über die Verwendung des Vereinsvermögens verpflichtet. 

(3) Der Kassenwart ist verpflichtet, den Vorstand jederzeit über den Stand des Vermögens zu unterrichten. Der 
Vorstand hat den Kassenwart bei allen finanziellen Angelegenheiten vorher zu hören. 

 
§ 55 Kassenprüfung 
(1) Die Kassenführung des Vereins ist nach Abschluss des Geschäftsjahres durch die Kassenprüfer zu prüfen. 

Die Prüfung erfasst auch die Einhaltung eventuell bestehender Bilanzierungspflichten nach dem Steuer 
recht. 

(2) Über die Prüfung ist ein Protokoll anzufertigen, das von den Kassenprüfern zu unterschreiben und in der 
Mitgliederversammlung bekannt zu geben ist. Zusammen mit dem sachlich richtigen Versammlungsproto-
koll (§ 25) ist dieses Protokoll der Kassenprüfer in der Vereinszeitung zu veröffentlichen. 
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X. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
§ 56 Datenschutz 
(1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende Daten auf Name, Anschrift, Geburtstag, Anrede, 

Titel, Kontaktdaten und den Beruf. Handelt es sich bei dem neuen Mitglied um einen Züchter auch die 
Daten über den Zwinger, wie Zwingername, Zwingerschutz, Webseite, Haltungsbedingungen usw. Diese In-
formationen werden in dem vereinseigenen EDV System gespeichert.  
Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten wer-
den dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 
geschützt.  
Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein 
grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und 
keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Ver-
arbeitung oder Nutzung entgegensteht. 

(2) Als Mitglied des VDH ist der Verein verpflichtet, die Namen seiner Mitglieder an den Verband zu melden. 
Übermittelt werden außerdem Namen Alter und Vereinsmitgliedsnummer sowie die Daten zum Zwinger 
und des Zuchtgeschehens. Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z. B. Vorstandsmitglieder) die voll-
ständige Adresse mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. Im 
Rahmen von Ausstellungen und Prüfungen meldet der Verein Ergebnisse und besondere Ereignisse an den 
Verband. 

(3) Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung und die Er-
gebnisse von Ausstellungen und Prüfungen sowie Feierlichkeiten und Eintragungen in das Zuchtbuch in 
der Vereinszeitschrift und auf seiner Webseite bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten 
veröffentlicht werden. Zwingerdaten sowie Deck-Wurfmeldungen und Angaben aus dem Zuchtbuch werden 
auf der Vereinshomepage/Vereinszeitschrift veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber 
dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner Daten vorbringen. In diesem Fall unter-
bleibt in Bezug auf dieses Mitglied eine weitere in der Vereinszeitschrift und/oder der Vereinshomepage 
mit Ausnahme von Ergebnissen von Ausstellungen, Prüfungen und Zuchtbucheintragungen. Nur Vorstands-
mitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis 
bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten Zugang zu den benötigten Mitgliederdaten. Zur Wahrneh-
mung der satzungsmäßigen Rechte gewährt der Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die Ad-
ressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, Einsicht in das Mitgliederverzeichnis. 

(4) Der Verein ist Mitglied des VDH. Er übermittelt einmal im Jahr das Zuchtbuch die den Namen, die Adresse 
und Zwingerdaten wie Würfe, Zuchtbucheintragungen usw. enthält. 

(5) Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis ge-
löscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden 
gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahren ab der schriftlichen Bestätigung des Aus-
tritts durch den Vorstand aufbewahrt. Zwingerdaten werden über die Mitgliedschaft hinaus, zum Zwecke 
der Erstellung von Ahnentafeln, gespeichert. 

 
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet und der Vereinszeitschrift Der 
Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitglieder-
daten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die 
Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland 
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der per-
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sonenbezogenen Daten nicht garantiert ist. Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung 
seiner Daten im Internet und der Vereinszeitschrift freiwillig und kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen. 

 
Erklärung 
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein Deutscher 
Collie-Club e.V. folgende Daten zu meiner Person: 
Allgemeine Daten, Spezielle Daten von Funktionsträgern, Vorname, Zuname, Anschrift, Telefonnummer, Foto-
grafien, Faxnummer, sonstige Daten, E-Mail-Adresse, Zwingerdaten, wie angegeben in folgender Internetseite 
des Vereins https://deutschercollieclub-ev.de, der Vereinszeitschrift und dem Zuchtbuch veröffentlichen darf. 
 
XI. Abschnitt: Schlussbestimmungen 
§ 57 Auflösung 
(1) Wird die Auflösung des Vereins beschlossen, so hat der Vorstand die laufenden Geschäfte zu beendigen. 
(2) Die Mitgliederversammlung beschließt zugleich mit einfacher Stimmenmehrheit die Verwendung des Ver-

einsvermögens. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an die GKF – Gesellschaft zur Förderung Kynologischer Forschung e.V., Mozartstr. 13, 53919 
Weilerswist, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 
§ 57 Nichtigkeit 
Nichtigkeiten von Teilen dieser Satzung ziehen nicht die Nichtigkeit der Satzung insgesamt nach sich. 
 
§ 58 Inkrafttreten 
Diese Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 25. Oktober 2009 verabschiedet. Sie trat mit ihrer 
Eintragung am 17.03.2010 in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Gießen in Kraft. Zuzüglich treten die Än-
derungen, beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 31.01.2011, eingetragen in das Vereinsregister 
des Amtsgerichtes Gießen am 13.04.2011 in Kraft. Zuzüglich treten die Änderungen, beschlossen auf der 
Mitgliederversammlung am 30.Oktober 2011, eingetragen in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Gießen 
am 28.12.2011 in Kraft. Die Mitgliederversammlung vom 8. Oktober 2017 hat die Änderung der Satzung in § 
33 beschlossen, der Eintrag beim Amtsgericht Gießen erfolgte am 17.4.2018. Zusätzlich treten die Änderun-
gen, beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 04.11.2018, eingetragen in das Vereinsregister am 
09.07.2019, in Kraft. Die Änderung der Satzung in §§ 3, 8, 11, 18, 20, 21, 27, 28, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 
57, 58, 59 wurde am 27.10.2019 anlässlich der ordentlichen Mitgliederversammlung in Alsfeld beschlossen.  
Die Änderung der Satzung in §§ 8, 20, 38 wurde am 07.11.2021 anlässlich der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung in Alsfeld beschlossen. 


